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1. Vorwort 
 
 
Die WKO wurde durch den Sportwart dem Präsidium des BBSV zur Bestätigung 
vorgelegt.  
Dem Präsidium obliegt es, Änderungen vorzunehmen. 
 
 
 
Erst nach der Bestätigung des BBSV Präsidium werden Veränderungen 
rechtsgültig. Die getroffenen Veränderungen müssen den Vereinen bzw. den 
Abteilungen rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 
 
Alle aufgeführten Personen gelten automatisch für weibliche, männliche sowie 
diverse Personen, wenn nicht besonders aufgeführt. 
 
 
 
Die Wettkampfordnung wird regelmäßig auf den neusten Stand gebracht. Einmal im 
Jahr zum 01.01. werden die Vereine über Änderungen informiert. 
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2. Allgemeines 
 
2.1 Regelanerkennung 

Der Sportbetrieb ist in dieser Wettkampfordnung geregelt. Durch die Teilnahme 
an Training und Wettkampf akzeptiert jeder Bogensportler die 
Wettkampfordnung sowie die zusätzlich erlassenen Vorschriften; er ist daher 
gehalten, diese Regeln zu kennen. Die Wettkampfordnung des DBSV bildet die 
Grundlage für die Wettkampfordnung des BBSV. 

  
2.2 Auslegung 

Falls der Wortlaut der Wettkampfordnung eine eindeutige Auslegung nicht 
zulässt, oder falls einzelne Tatbestände nicht erfasst sind, ist die Auslegung im 
Sinne der Fairness und der Gleichstellung aller Teilnehmer vorzunehmen. 

 
2.3 Minderjährige 

Beim Bogensport ist ein Mindestalter nicht zu beachten; es gelten die 
gesetzlichen Vorschriften im Bereich der Aufsicht und Fürsorge.  

 
2.4 Gäste 

Gäste, die an Veranstaltungen des BBSV oder seiner Mitglieder teilnehmen, 
müssen gegen Unfall und Haftpflicht versichert sein. 

 
2.5 Sportler mit ausländischer Staatsangehörigkeit 

Bogensportler mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind bei Meisterschaften 
des BBSV startberechtigt, wenn sie seit sechs Monaten im Land Brandenburg 
polizeilich gemeldet und in dieser Zeit auch Mitglied eines dem BBSV 
angeschlossenen Vereins sind. Über die Startberechtigung entscheidet das 
Präsidium des BBSV. 

 
2.6 Behinderte 

Behinderte sind Sportler, die einen Grad der Behinderung von mindestens 30 % 
nachweisen können. Der BBSV hat eine Integrationsbeauftragte, die die 
Schnittstelle zwischen dem Verband und den Vereinen darstellt. 
 
 

  

3. Grundlegende Voraussetzungen für alle Wettkämpfe 
 
3.1 Rauchen 

Das Rauchen ist, außer an besonders gekennzeichneten Stellen, auf dem 
gesamten Turniergelände / Parcours nicht gestattet. Verstöße gegen das 
Rauchverbot werden mit vorzeitiger Disqualifikation geahndet. Das „Glühen und 
Dampfen“ ist gemäß Präsidiumsbeschluss dem Rauchen gleichgestellt. 

 
3.2 Alkohol und Drogen 

Unmittelbar vor Beginn und während des Turniers sind Alkoholgenuss und 
Einnahme berauschender Mittel nicht gestattet. Teilnehmer die erkennbar 
gegen diese Regel verstoßen, werden disqualifiziert. 

 
 
 

3.3 Startnummern 
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Ausgegebene Startnummern müssen, für alle sichtbar, an der Kleidung oder 
Ausrüstung befestigt und getragen werden. Sie sind derart zu befestigen, dass 
sie auch beim Tragen von Schutzkleidung erkennbar und lesbar sind. 

 
3.4 Tiere 

Bei Meisterschaften dürfen Wettkampfteilnehmer und Kampfrichter keine 
Hunde/Tiere im Wettkampffeld oder Parcours mitführen. 

 
3.5 Kleidung 

Jeder Teilnehmer hat Kleidung zu tragen, die für den Wettkampf im Sinne des 
Sports angemessen sind. Die Kleidung muss erkennbare Sportbekleidung oder 
Vereinskleidung oder weiß sein.  
Denim jeglicher Farbe, Jeans jeglicher Farbe, Bekleidung und Ausrüstung in 
Tarnfarben, übergroße oder sackartige Hosen sind auf dem Wettkampffeld nicht 
zulässig. 
Entsprechend der Witterung darf Schutzkleidung getragen werden. 
Alle Mannschaftsmitglieder müssen die gleiche Mannschaftskleidung tragen.  
Beim Bogenlaufen darf Bekleidung getragen werden, die der üblichen 
Leichtathleten entspricht. 

 

4. Wettkämpfe 
 
4.1 Gültigkeit 

Als Wettkampf gilt ein Wettbewerb, wenn 
- er von einem lizensierten Kampfrichter geleitet wird 
- mindestens zwei Vereine teilnehmen 
- mindestens insgesamt acht Aktive starten. 

 
Wettkämpfe mit anderen Bogensportverbänden unterliegen keiner Beschränkung, 
der zuständige Verein / Abteilung hat den BBSV zu informieren. 
 
Pokalwettkämpfe, Ausscheidungsschießen sowie Freundschaftstreffen können von 
Vereinen ausgeschrieben und durchgeführt werden.  
 
Landesmeisterschaften werden vom Sportwart des BBSV ausgeschrieben und 
einem Verein zur Ausrichtung übertragen.  
 
4.2 Sportjahr 

Das Sportjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die vorgeschalteten Wettkämpfe in 
der Hallensaison können ab Oktober des Vorjahres ausgetragen werden. 
Hierbei gilt für die Klassenzuordnung die Zugehörigkeit am 1. Januar des 
folgenden Jahres. 

 
4.3 Kalender 

Der Sportwart des BBSV erstellt jährlich einen Wettkampfkalender. Nur die dort 
enthaltenen Wettkämpfe werden für die Aufstellung der Ranglisten 
berücksichtigt. Zuarbeiten zum Wettkampfkalender und Bewerbungen für die 
Ausrichtung von Landesmeisterschaften des BBSV für das folgende 
Kalenderjahr sind an den Vorstand des BBSV bis zum 31. August einzureichen. 
Bewerbungen für die Ausrichtung Deutscher Meisterschaften des DBSV im 
folgenden Jahr werden mit Abstimmung durch das Präsidium des BBSV, vor 
dem Verbandstag im März, an den Vorstand des DBSV gerichtet. 
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5. Meisterschaftsprogramm 
 
5.1 Zweck 

Zweck der jährlichen Meisterschaften ist die Ermittlung des Landesmeisters in 
den einzelnen Alters- und Bogenklassen. Dabei können auch Mannschaften 
gewertet werden, deren Zusammensetzung in der Ausschreibung zu regeln ist.  

 
5.2 Programm 

Das Meisterschaftsprogramm orientiert sich an den Meisterschaften des DBSV. 
Die Teilnahme an der Landesmeisterschaft gilt als Voraussetzung für die 
Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. 

 
5.3 Vorgehensweise bei der Vergabe 

Das Präsidium des BBSV entscheidet über die Vergabe der Meisterschaft an 
einen Verein oder eine Abteilung. Der Sportwart erstellt die Ausschreibung in 
Absprache mit dem Ausrichter zwei Monate vor der Meisterschaft und 
verschickt sie an die Vereine/Abteilungen. 

 
5.4 Art der Meisterschaften 

Der BBSV führt folgende Landesmeisterschaften durch: 
- Hallenmeisterschaft für alle Bogen- und Altersklassen 
- 144er Runde im Freien für alle Bogen- und Altersklassen 
- 3D, Feld- und Waldrunde für alle Bogenklassen ab AK U12 
- Olympische Runde (Regelwerk folgt unter dem Punkt 6.7) 

 
5.5 Wettkampfklassen 

Die Wettkampfklassen werden entsprechend der Wettkampfordnung des DBSV 
übernommen. 
Sie gliedern sich in Bogenklassen (Recurve-, Compound-, Blank-, Lang-, 
Primitiv-, Compound Blank- und Jagdbogen) und Altersklassen (U8, U10, U12, 
U14, U17, U20, D/H, Ü40/Ü45, Ü50/Ü55, Ü60/Ü65, Ü70/Ü75).  
Bei der Meldung für ein Turnier sind diese beiden Klassen in Verbindung mit 
dem Namen des Starters unbedingt anzugeben. 
Jeder Starter kann auch in einer höheren Altersklasse starten. Als höchste 
Klasse gilt die Klasse Damen/Herren. 
Bei gemeinsamen Wettkämpfen in der Halle vom BSB & BBSV werden die 
Klassen gemäß der SPO des DSB angeglichen sofern es die Auflagengröße 
zulässt.  
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  Quelle: Andreas Schwotzer 

 
5.6 Startgeld 

Startgeld ist Reuegeld! 
Die Startzahlung gemäß BBSV Finanzordnung ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an Veranstaltungen des BBSV. Die Pflicht der Zahlung entsteht mit 
der Meldung an den Sportwart. Startgeldzahlungen erfolgen von den Vereinen 
bzw. Teilnehmern per Überweisung auf das Konto des BBSV rechtzeitig vor der 
Veranstaltung. Die Überweisung sollte getrennt für jede Veranstaltung erfolgen. 

 
5.7 Startgeldrückforderung 

Startgeldrückforderungen sind in begründeten Ausnahmefällen (kurzfristige 
Erkrankung, Unfall) unter Vorlage amtlicher Dokumente und schriftlicher 
Beantragung über das Präsidium des BBSV möglich. 

 

6. Teilnahmeberechtigung an Meisterschaften 
 

6.1 Disziplinarbestimmungen 
Regelverstöße im sportlichen Bereich werden nach der WA-Regel geahndet. 
Bei schwerwiegenden Verstößen entscheidet die Technische Kommission vor 
Ort in folgender Abstufung: 
- Verwarnung, 
- Wertungsabzug (bester Pfeil) 
- Disqualifikation (Startgeld und Ringe verfallen) 
Bei einer Disqualifikation während einer Meisterschaft des BBSV erhält das 
Präsidium einen Bericht des leitenden Kampfrichters.  
Das Präsidium entscheidet gegebenenfalls über weitere Maßnahmen 

6.1.1 Maßnahmen können zum Beispiel sein, Ausschluss vom     
Wettkampfgeschehen für einen festgelegten Zeitraum etc. 
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6.2 Startberechtigung 
Bei den Meisterschaften des BBSV sind alle Mitglieder startberechtigt, die ihre 
Beiträge über den Verein bzw. die Abteilung – Einzelmitglieder direkt an den 
BBSV- entrichtet und das Startgeld bezahlt haben. 
Für einzelne Meisterschaften gelten darüber hinaus weitere Bedingungen. 

 
6.3 Zulassung  

Die Zulassung zu den Landesmeisterschaften in der Halle oder zur 144er-LM im 
Freien erfolgt über eine Rangliste. Diese wird erstellt aus den Ergebnissen der 
vorgeschalteten Turniere (Hallenqualifikationsrunden, Pokalwettkämpfe, 
Ausscheidungswettkämpfe), die im Terminkalender des BBSV oder des DBSV 
enthalten sind und den Anforderungen an einen Wettkampf entsprechen.  
Dabei ist die Teilnahme an mindestens einem solchen Turnier erforderlich. Bei 
begrenzter Platzkapazität erfolgt die Auswahl der Meisterschaftsteilnehmer 
nach der Reihenfolge der Ergebnisse in der Rangliste. 

 
6.4 Ausnahmen 

Teilnehmer an den Landesmeisterschaften können auch für die Deutschen 
Meisterschaften des DBSV gemeldet werden. Ist einem Sportler die Teilnahme 
an der Landesmeisterschaft aus gesundheitlichen Gründen oder wegen 
dringender Verpflichtungen nicht möglich, kann die Meldung zur Deutschen 
Meisterschaft auf schriftlichen Antrag des Sportlers und unter Beilegung der 
Kopie des Krankenscheins bzw. einer schriftlichen Bestätigung der 
Verpflichtung durch ein Präsidiumsmitglied des BBSV erfolgen.  
Auch in diesem Fall muss ein Ranglistenergebnis vorliegen. 

 
6.5 Start für mehrere Vereine 

Jeder Bogensportler darf in einem Sportjahr (1.1. – 31.12.) bei den 
Meisterschaften des BBSV nur für einen Verein starten. Ist ein Bogensportler 
Mitglied in mehreren Vereinen, so hat er sich für jeden Wettbewerb für einen 
Verein zu entscheiden. 
Bei Wechsel des Wohnsitzes innerhalb eines Sportjahres kann der Sportler den 
Verein mit sofortiger Wirkung wechseln. Der Landesverband ist darüber zu 
informieren. 

 
6.6 Organisation von Wettkämpfen 

Alle Vereine oder Abteilungen des BBSV sind angehalten, sich auf die 
Ausrichtung von Wettkämpfen, darunter auch Landesmeisterschaften, 
einzustellen. Unter Berücksichtigung der Größe und der Ausrichtung des 
Vereins bzw. der Abteilung werden alle im Rotationsverfahren in die 
Ausrichtung von Landesmeisterschaften einbezogen. 

 
6.7 Durchführung von Wettkämpfen 

Für jeden Wettkampf muss eine Ausschreibung vorliegen.  
Für die Durchführung der Wettkämpfe sind die im Sportteil (Abschnitt B) der 
Wettkampfordnung des DBSV enthaltenen Festlegungen zur Ausrüstung der 
Teilnehmer, zur Anlage und Ausstattung des Wettkampffeldes, zum 
Schießablauf und zur Schießleitung sowie zu den Sicherheitsbestimmungen zu 
beachten und entsprechend den konkreten Wettkampfbedingungen 
anzuwenden. 
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Ein Wettkampf gilt als nicht durchgeführt, wenn 
• das Wettkampfprotokoll nicht 14 Tage (Poststempel) nach 

Durchführung beim zuständigen Sportwart vorliegt, 
• das Wettkampfprotokoll nicht von einem lizensierten Kampfrichter 

abgezeichnet ist, 
• der Wettkampf nicht im Wettkampfkalender enthalten war. 

 
6.8 Regelwerk für die Olympische Runde nach der WA (Quelle WA Regelwerk) 

Für die Recurve-Disziplin wird die Runde als Olympische Runde bezeichnet und 
auf 2x70 Meter (60 Meter für Jugend und Masters) auf 122 cm-Auflagen 
ausgetragen. Für die Compound-Disziplin wird die Runde als Compound-
Matchrunde bezeichnet und auf 2x50 Meter auf eine 80 cm 6Ring-Auflage 
ausgetragen. (auch Qualifikationsrunde genannt) 
Die Finalrunde, in der die besten acht Wettkämpfer, die nach der 
Qualifikationsrunde übrig bleiben, Einzelmatches schießen, wobei jedes Match 
im Satz-System (Best-of-Five-Modus) zu je drei Pfeilen in der Recurve-Disziplin 
und nach fünf Passen zu drei Pfeilen in der Compound Disziplin entschieden 
wird. Den Höhepunkt stellt das Goldmedaillen Match dar.  

 

7. Einsprüche 
 
7.1 Rechte und Pflichten  

Jedes Mitglied des BBSV hat das Recht und die Pflicht, Regelverstöße dem 
Veranstalter des Wettkampfes zu melden. Bei der Meldung von Regelverstößen 
ist keinerlei Gebühr zu entrichten. Die Technische Kommission (TC) ist 
verpflichtet, solchen Regelverstößen nachzugehen. Einsprüche werden von der 
Technischen Kommission nach den Regeln der Wettkampfordnung (des 
BBSV/des DBSV) entschieden. 
 
Der Einspruch erfolgt schriftlich, unter gleichzeitiger Hinterlegung einer 
Einspruchsgebühr von 20,- Euro. Die Gebühr verfällt, wenn dem Einspruch 
nicht stattgegeben 
wird. 
 
Eine Berufung gegen die Entscheidung der Technischen Kommission bei 
Landesmeisterschaften ist möglich, sie ist an die – durch Aushang bekannt 
gegebene – Jury zu richten. Die Jury entscheidet endgültig. 

 

Sportteil 
 
Der Sportteil ist in der Wettkampfordnung des DBSV geregelt und wird 
uneingeschränkt vom BBSV angewandt. 

 

Bundesligaordnung 
 
Vereine des BBSV, die sich für die Bundesliga des DBSV qualifiziert haben, 
unterliegen uneingeschränkt der Bundesligaordnung des DBSV. 
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Organisationshilfen 
 
Die in der Wettkampfordnung des DBSV aufgeführten Organisationshilfen finden in 
vollem Umfang auch beim BBSV Anwendung. 

 

Leistungsabzeichen und DBSV Sterne 
 
Bogensportler des BBSV können die Leistungsabzeichen und Sterne des DBSV auf 
Grundlage der dafür geltenden Richtlinien und Maßstäbe erwerben. Hierzu stehen 
auf der Homepage des BBSV entsprechende Anträge bereit. 

 

         Kampfrichterordnung 
 
 Die Kampfrichterordnung des DBSV wird vom BBSV übernommen. 
 
 
Diese überarbeitete Wettkampfordnung des BBSV wurde am 19. November 2019 dem 
Präsidium des BBSV vorgelegt. 
 
Sie wurde am 08. Februar 2020 von der Kampfrichterkommission beschlossen und tritt am 
08. Februar 2020 in Kraft. 
 
 
 
 
gez. Bianka Eichhorn     gez. Norman Tzschoppe 
Sportwartin und Kampfrichterobfrau   Präsident BBSV 


